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4. Bauaufsicht 

4.1 Managementübersicht  

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Siegen im Prüfgebiet Bauauf-

sicht stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfassend dar.  

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage aufgeführt. Die Rei-

henfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Ob und inwieweit sich die Corona-Pandemie auf die Bautätigkeit in 2020 ausgewirkt hat, be-

rücksichtigen wir individuell auf Basis der Besprechungsergebnisse mit der jeweiligen Kom-

mune in unseren Ausführungen. 

Bauaufsicht 

Die Stadt Siegen verfügt über ein höheres Fallaufkommen je Vollzeit-Stelle als die meisten an-

deren Vergleichskommunen. Dieses belegt die Fallzahl je Vollzeitstelle, die in Siegen höher ist 

als bei der Hälfte der anderen bisher erfassten Kommunen. Trotz dieses guten Ergebnisses 

sieht die gpaNRW Optimierungspotenzial.  

Der abgebildete Prozessablauf des einfachen Baugenehmigungsverfahren zeigt zahlreiche 

Schnittstellen. Aufwendige und mehrstufige Beteiligungsverfahren sowie späte Vollständigkeits-

prüfungen führen dazu, dass die vorgegebenen Fristen häufig nicht eingehalten werden. Die 

Bauaufsicht wendet noch nicht konsequent das Vier-Augen-Prinzip an. Teils fehlende bzw. un-

vollständige Erfassungen in der Bearbeitungssoftware lassen keine automatisierten Auswertun-

gen zu. Das gilt beispielsweise für die Laufzeiten der Genehmigungsverfahren. Diese könnten 

durch die im Bericht aufgezeigten Optimierungspotenziale verkürzt werden.  

Ein Beitrag dazu kann die bereits beabsichtigte Umstellung der heutigen Papierakte in ein voll-

ständige digitale Baugenehmigungsverfahren leisten. Dabei sollten die Angebote des Baupor-

tals des Landes NRW berücksichtigt werden. Beteiligungsverfahren könnten dann unabhängig 

von der Anzahl der vorliegenden Antragsausfertigungen parallel vorgenommen werden. Die 

Bauaufsicht könnte die Genehmigungsverfahren medienbruchfrei bearbeiten. Auf die heutige 

hybride Aktenführung könnte verzichtet werden. Personalressourcen für aufwendiges Archivie-

ren und spätere Einsichtnahmen würden eingespart. Die digitale Bauakte ermöglicht eine voll-

umfängliche Bearbeitung der Genehmigungsverfahren, wie es das Onlinezugangsgesetz bis 

Ende 2022 verlangt. 

Die Bauaufsicht der Stadt Siegen hat für ihre Bediensteten noch keine Checklisten und Arbeits-

anleitungen erstellt. Mit derartigen Grundlagen könnten einheitliche und sichere Bearbeitungen 

der Genehmigungsverfahren gefördert werden. Das gilt auch für Kriterienkataloge für Ermes-

sensentscheidungen und klare Vorgaben für Unterschrifts- und Entscheidungsbefugnisse. 

Diese Grundlagen, die rechtssichere Verfahren gewährleisten, erleichtern zudem die Einarbei-

tung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
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Die im Bericht aufgezeigten Möglichkeiten um die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen 

helfen dabei, den Anteil noch unerledigter Fälle zur verringern. Dieser hat im Betrachtungszeit-

raum zugenommen. Ein Grund dafür ist das hohe Fallaufkommen je Vollzeit-Stelle. Dieses ist 

höher als in der Hälfte der anderen Kommunen. Die in Siegen nicht auswertbaren Daten über 

die Anteile der einzelnen Verfahrensarten erschweren weitere Analysen. Wenn die Stadt die im 

Bericht abgebildeten Personalkennzahlen fortschreibt, können Über- und Unterlastungen des 

Personal frühzeitig erkannt und mit gegensteuernden Maßnahmen begegnet werden.  

Die Stadt Siegen bietet Bauwilligen umfangreiche Vorabinformation durch ihre Servicestelle 

Bauberatung. Dort erhalten die Interessierten ausführliche Informationen insbesondere über 

bauplanungsrechtliche Belange. Die Bauaufsicht unterstützt bei der Beratung zu bauordnungs-

rechtlichen Fragen. Diese Unterbrechungen erschweren zum Teil die laufende Bearbeitung 

komplexer Antragsverfahren.  

Die Bauaufsicht der Stadt Siegen hat bisher auf die Bildung und Entwicklung von Kennzahlen 

und Zielwerten verzichtet. Sie sollte mit einheitlichen Datengrundlagen Möglichkeiten schaffen, 

automatisierte Auswertungen mit ihrer Bearbeitungssoftware anzustoßen. Mit der Fortschrei-

bung der in diesem Bericht genutzten Kennzahlen erhält die Bauaufsicht Indikatoren für not-

wendige Steuerungsmaßnahmen.  

4.2 Inhalte, Ziele und Methodik 

In dem Handlungsfeld Bauaufsicht befassen wir uns hauptsächlich mit den Baugenehmigungen. 

Daneben beziehen wir auch die Freistellungsverfahren sowie die förmlichen Bauvoranfragen 

und Vorbescheide mit ein. Ziel der gpaNRW ist es, auf Steuerungs- und Optimierungspotenzi-

ale hinzuweisen und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  

Für die Analyse arbeitet die gpaNRW unterstützend mit Kennzahlen. Der Kennzahlenvergleich 

schafft den notwendigen Überblick und ermöglicht eine Standortbestimmung innerhalb der gro-

ßen kreisangehörigen Kommunen in NRW. Die Daten erheben wir für die Jahre 2019 und 2020, 

dabei ist 2020 unser interkommunales Vergleichsjahr. 

Den Prozessablauf im einfachen Baugenehmigungsverfahren stellen wir transparent dar und 

vergleichen diesen mit anderen Bauaufsichten. Ergeben sich Optimierungsansätze, weisen wir 

darauf hin. 

Darüber hinaus hat die gpaNRW mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der 

Kommune im Handlungsfeld Bauaufsicht die Themen Rechtmäßigkeit, Geschäftsprozesse, Di-

gitalisierung, Personaleinsatz und Bauberatung sowie Transparenz erörtert. Um Anhaltspunkte 

zu erhalten, inwieweit die Kommunen in diesen Bereichen die Vorgaben erfüllen, hat die 

gpaNRW in allen Kommunen im Rahmen eines Interviews einheitliche Fragen gestellt.  

Für die Ermittlung der Kennzahlen zum Personaleinsatz hat die gpaNRW die tatsächliche unter-

jährige Ist-Situation der Stellenbesetzung in der Sachbearbeitung erfasst. Dabei erheben wir 

alle vollzeitverrechneten Stellenanteile, die für die definierte Aufgabe eingesetzt sind. 



�  Stadt Siegen  �  Bauaufsicht  �  050.010.030_02371 

Seite 152 von 211 

4.3 Baugenehmigung 

Mittelpunkt unserer Betrachtung sind die gestellten Anträge und das Genehmigungsverfahren. 

4.3.1 Strukturelle Rahmenbedingungen 

Die Anzahl der >Fälle< setzt sich in diesem Kapitel aus den Fällen zusammen, die dem/der An-

tragstellenden eine Bautätigkeit ermöglichen. Die Anteile der einzelnen Arten stellen wir verteilt 

auf die unterschiedlichen Verfahren dar. Berücksichtigt werden hier somit die Anträge im nor-

malen Genehmigungsverfahren, Anträge im einfachen Genehmigungsverfahren und die Vorla-

gen im Freistellungsverfahren.  

Die Stadt Siegen hat eine Gebietsfläche von knapp 115 qkm. Mit dieser Größe gehört sie zu 

dem Viertel der Vergleichskommunen mit der größeren Fläche. Mit einem Anteil von 51,3 Pro-

zent stellt der Wald den größten Anteil der Fläche dar. Ein Anteil von 12,7 Prozent der Gesamt-

fläche nutzt die Landwirtschaft. Diese Flächen liegen fast ausschließlich im planungsrechtlichen 

Außenbereich und sind so einer Bebauung im Allgemeinen entzogen.  

Als Wohnbau-, Industrie- und Gewerbeflächen sind knapp 19 Prozent der Gebietsfläche ausge-

wiesen. Sie sind grundsätzlich baulich nutzbar. Dieser Anteil ist fast doppelt so groß wie im 

Durchschnitt aller Kommunen des Landes NRW, der gut zehn Prozent beträgt30.  

Zum Stand 31. Dezember 2020 lebten in der Stadt Siegen 101.943 Einwohner31. Damit gehört 

Siegen zu dem Viertel der Vergleichskommunen mit der größeren Einwohnerzahl. Die Gemein-

demodellrechnung prognostiziert eine Bevölkerungszunahme von knapp fünf Prozent auf insge-

samt 107.292 Einwohner zum 01. Januar 2040. 

Siegen besteht aus 23 Stadtteilen, wovon die Kernstadt knapp 40.000 Einwohner aufweist. Die 

nächstgrößeren Orte sind Geisweid mit knapp 14.000 Einwohner und Weidenau mit rd. 16.000 

Einwohner. Zahlreiche gewerblich nutzbare Bauflächen befinden sich in den Talbereichen. 

Strukturkennzahlen Bauaufsicht 2020 

Kennzahlen Siegen Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert 

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Fälle je 10.000 EW 59 33 46 51 59 97 33 

Fälle je qkm 5,32 2,41 3,50 4,98 5,87 9,00 33 

Anteil der Vorlagen 
im Freistellungsver-
fahren an den Fällen 
in % 

2,62 0,00 1,32 2,62 7,14 36,89 33 

 

30 Kommunalprofil Stadt Siegen, Landesdatenbank IT.NRW, Stand 15. Februar 2022 

31 Kommunalprofil Stadt Siegen, Landesdatenbank IT.NRW, Stand: 15. Februar 2022 
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Kennzahlen Siegen Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert 

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Anteil der Anträge im 
einfachen Genehmi-
gungsverfahren an 
den Fällen in % 

k.A. 50,46 76,22 85,13 90,30 96,58 22 

Anteil der Anträge im 
normalen Genehmi-
gungsverfahren an 
den Fällen in % 

k.A. 2,93 7,48 10,92 13,27 18,57 22 

Der hohe Anteil der bebaubaren Flächen spiegelt sich bei der Betrachtung der Fallzahlen der 

Stadt Siegen wider. Bezogen auf die Einwohnerzahl werden in Siegen mehr Bauanträge ge-

stellt, als in drei Viertel der anderen Vergleichskommunen. Der Wert von Siegen stellt den  

3. Viertelwert dar. Ähnlich positioniert sich die Stadt Siegen auch bei der Kennzahl der Anträge 

bezogen auf die Fläche. Hier gehört Siegen zu der Hälfte der Vergleichskommunen mit den hö-

heren Fallzahlen. Beide Kennzahlen weisen auf eine rege Bautätigkeit in Siegen hin. 

Für Wohnbauvorhaben, die in einem Gebiet mit einem Bebauungsplan ausgeführt werden sol-

len, kann das zeitsparende Freistellungsverfahren angewandt werden. Siegen bearbeitet häufig 

derartige Vorlagen. Die Fallzahl der Stadt Siegen bildet den Median. Ein Freistellungsverfahren 

ist nicht mit einem gesetzlichen Prüfauftrag verbunden. Es ist daher gewöhnlich mit einem ge-

ringeren Prüfumfang abzuwickeln. 

Für die überörtliche Prüfung fragt die gpaNRW die Fallzahlen der einfachen und normalen Bau-

genehmigungsverfahren ab. Das normale Genehmigungsverfahren ist für große Sonderbauten 

anzuwenden. Dazu gehören beispielsweise größere gewerbliche Vorhaben, Schulen oder Gast-

stätten mit mehr als 200 Sitzplätzen. Der Prüfumfang für normale Verfahren ist umfassender 

und daher in der Regel auch zeitaufwendiger.  

Die Stadt Siegen konnte nur die Gesamtanzahl der Bauanträge ermitteln. Eine Differenzierung 

auf einzelne Verfahrensarten war ihr nicht möglich. Sie erfasst die einzelnen Verfahrensarten 

nicht separat. Für weitere Auswertungen und Analysen fehlen so notwendige Datengrundlagen. 

Wir müssen uns daher im Zuge der weiteren Betrachtungen auf die Gesamtfälle der Genehmi-

gungsverfahren beschränken. Auf eine gebotene einheitliche Datenerfassung geht die gpaNRW 

im Kapitel 5.3.5 zum Thema Digitalisierung näher ein. 

Trotz dieser fehlenden Datengrundlage sind nach Aussage der Stadt Siegen häufig aufwendige 

und schwierige Baugenehmigungsverfahren abzuwickeln. Der dortige Einzelhandel habe ein 

Einzugsgebiet von rd. 600.000 Menschen. Dieses schlage sich auch in der Ausstattung und Di-

mension des Einzelhandels nieder. Zudem ist Siegen eine Universitätsstadt. Neben den rd. 

2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern studieren dort mittlerweile rd. 18.000 Personen. Das 

sind fast doppelt so viele Studenten bzw. Studentinnen als noch 2010. Die Universität habe ein 

Sanierungs- und Neubauprogramm mit einem Finanzvolumen von rd. 500 Millionen Euro er-

stellt. Dafür seien zahlreiche bauordnungsrechtliche Prüfungen und Genehmigungsverfahren 

erforderlich, die in der Bauaufsicht der Stadt Siegen abzuwickeln seien. Zudem seien aktuell 

größere Sanierungsmaßnahmen in den Kliniken und in den Schulen in der Stadt Siegen geplant 

bzw. in der Umsetzung, die aufwendige Baugenehmigungsverfahren auslösen.  
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Entwicklung der Fallzahlen der Stadt Siegen 

Grundzahlen 2019  2020 

Vorlagen im Freistellungsverfahren 10 30 

Summe Bauanträge (einfache und normale Verfahren) 607 594 

Im Betrachtungszeitraum ist das Fallaufkommen der Freistellungsverfahren um 20 Fälle gestie-

gen. Die Anzahl der Bauantragsverfahren hat geringfügig um 13 Fälle bzw. etwas mehr als zwei 

Prozent abgenommen. Im Betrachtungszeitraum hat sich das Fallaufkommen mit Ausnahme 

der Freistellungsverfahren nicht signifikant geändert.  

Aktuell werden in der Stadt Siegen nach Auskunft der Bauaufsicht zahlreiche Bestandsgebäude 

saniert bzw. umgebaut. Im Zuge von Baugenehmigungsverfahren seien daher häufig über bau-

rechtliche Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen zu entscheiden.  

Für Bauinteressierte hat die Stadt Siegen auf Ihrer Homepage Informationen zu Grundstücks-

ausschreibungen und Baugebieten aufgenommen. Neben der Möglichkeit zur Bewerbung für 

ein Grundstück sind dort bebaubare Flächen im Bauflächenkataster gekennzeichnet. Mit einem 

Klick auf die gewünschte Fläche erhält der Interessent bzw. die Interessentin Angaben zum Pla-

nungsrecht, dem Kaufpreis und Informationen zur Kontaktaufnahme. Eine weitere Folienebene 

gibt Informationen über die bauplanungsrechtliche Situation der Baulandfläche. Zusätzlich sind 

die Zuständigkeitsbereiche der Bauaufsicht und die jeweiligen Kontaktdaten der Ansprechpart-

ner bzw. Ansprechpartnerinnen integriert. 

Interessenten für gewerbliche Vorhaben steht noch der Layer >Gewerbeimmobilienangebote< 

zur Verfügung. Dort ist die Suche nach bestimmten gewerblichen Objekttypen möglich, wie bei-

spielsweise Bürogebäude, Einzelhandelsflächen oder Gewerbehallen sowie Gewerbeflächen-

angebote. 

Nach Aussage der Stadt Siegen ist die Nachfrage an Baulandflächen aktuell sehr hoch. Die 

Homepage der Stadt weist momentan darauf hin, dass keine Grundstücksausschreibungen 

stattfinden32. Aktuell ist die Stadt Siegen dabei, neue Wohnbaugebiete zu entwickeln, unter an-

derem am Bürbacher Giersberg, am Wellersberg und am Geisweider Schießberg. Es handelt 

sich dabei nach Aussage der Arbeitsgruppe Liegenschaften der Stadt Siegen um komplexe 

Bauleitplanungen, die voraussichtlich in zwei bis fünf Jahren abgeschlossen werden können. 

Für das weitere Baugebiet >Breslauer Straße< am Fischbacherberg plant die Stadt die öffentli-

che Auslegung des Bebauungsplanes noch bis Mitte 2022 durchzuführen und die Grundstücks-

ausschreibung zeitnah zu veröffentlichen.  

4.3.2 Rechtmäßigkeit 

� Feststellung 

Die Bauaufsicht der Stadt Siegen überschreitet bei den Baugenehmigungsverfahren häufig 

die gesetzlich vorgegebenen Fristen. Für Ermessensentscheidungen hat sie noch keine ein-

 

32 Stand 07. Oktober 2022 
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deutigen und nachvollziehbaren Kriterien erlassen. Sie bildet noch keinen Kostendeckungs-

grad ab und verzichtet teilweise auf Gebühreneinnahmen. Die Rechtssicherheit könnte 

durch weitere Dokumentationen verbessert werden. 

Eine rechtmäßige Aufgabenerfüllung zeichnet sich durch die Einhaltung der gesetzlichen Frist- 

und Prüfvorgaben sowie eine verursachungsgerechte Aufwandsdeckung aus. Zudem sollte das 

eingesetzte Personal rechtssicher agieren können.  

Um das rechtmäßige Handeln der Bauaufsicht der Stadt Siegen beurteilen zu können, wurde 

mit der dortigen Bauaufsicht ein standardisiertes Interview geführt. Darin wurden unter anderem 

Fragen zum fristgerechten Bearbeiten bauaufsichtlicher Verfahren, das Vorhandensein nach-

vollziehbarer Regelungen zur Ausübung von Ermessensentscheidungen, zu Angrenzerbeteili-

gungen und zu Gebührenerhebungen gestellt.  

Entsprechend der BauO NRW 201833 hat die Bauaufsicht die eingehenden Anträge innerhalb 

einer Frist von zwei Wochen auf Vollständigkeit und Mangelfreiheit zu prüfen. Die Bauaufsicht 

der Stadt Siegen hält diese Frist nur selten ein. Sie beteiligt zunächst einige am Genehmi-

gungsverfahren Beteiligte, bevor sie die Vorprüfung vornimmt. Das ist auch ein Grund, warum 

sie die >Zwei-Wochen-Frist< nach § 71 Abs. 1 BauO NRW 2018 nur selten einhält. 

Der längere Zeitraum für die Vorprüfung des Antrages führt auch dazu, dass die Bauaufsicht die 

Frist nach § 68 Abs. 2 BauO NRW 2018 nur selten einhält. Danach ist über einfache Baugeneh-

migungsverfahren mit vollständigen Unterlagen innerhalb eines Zeitraumes von sechs Wochen 

zu entscheiden. Das setzt voraus, dass das Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungspla-

nes liegt oder bereits ein Vorbescheid mit wesentlichen Prüfinhalten für das Bauvorhaben erlas-

sen wurde.  

Stellt sich heraus, dass für die Genehmigungsprüfung der Antrag vervollständigt werden muss, 

fordert die Stadt Siegen die fehlenden Unterlagen nach. Diese Vorgehensweise ergibt sich aus 

§ 71 Abs. 1 BauO NRW 2018. Danach fordert die Bauaufsichtsbehörde die Bauherrschaft auf, 

die Mängel des Antrages innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben.  

Nach den Vorgaben der BauO NRW 2018 gilt der Bauantrag als zurückgenommen, falls die 

Mängel nicht innerhalb der angemessenen Frist behoben werden. Diese gesetzliche Vorgabe 

bezeichnet man als Rücknahmefiktion. Abweichend von dieser gesetzlichen Regelung werden 

bei der Bauaufsicht der Stadt Siegen vereinzelt auch nach Ablauf dieser Frist noch Unterlagen 

angenommen, obwohl dieses gesetzlich nicht vorgesehen ist.  

Wenn auch diese Verwaltungspraxis auf den ersten Blick bürgerfreundlich erscheint, führt sie 

doch letztendlich zur erheblichen Mehraufwand für die Bauaufsichtsbehörde. Die Sachbearbei-

tung muss sich mehrfach mit dem Antrag befassen. Das verbraucht unnötige Personalressour-

cen. Zudem ist diese Vorgehensweise nicht gesetzeskonform. Rechtsfolge von nicht fristge-

rechter Mangelbeseitigung ist die gesetzliche Rücknahmefiktion als einzige mögliche Rechts-

folge. Dabei kann sich die Stadt nach Ansicht der gpaNRW sehr wohl entgegenkommend zei-

gen, wenn 

 

33 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 3 BauO NRW 2018) 
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÷ nachvollziehbare Gründe vorliegen, 

÷ eine Fristverlängerung angemessen ist sowie 

÷ die zunächst eingeräumte Frist noch nicht abgelaufen ist.  

Nach Ansicht der gpaNRW bestehen strukturelle Probleme, die zu den Fristüberschreitungen 

führen. Die häufig wechselnden Zuständigkeiten der Bearbeitung des Genehmigungsantrages 

führen nicht selten zu Fristüberschreitungen. Dieses beginnt bereits zu Anfang des Verfahrens. 

Werden dann noch großzügige Fristen zur Vervollständigung des Antrages eingeräumt, führt 

dieses zwingend zu langen Gesamtlaufzeiten und großem Einsatz von Personalressourcen.  

Auf die grafische Darstellung des einfachen Baugenehmigungsverfahrens auf Grundlage der 

BauO NRW 2018 in Kapitel 5.3.4 dieses Berichtes und die dazu gemachten Ausführungen wird 

in diesem Zusammenhang verwiesen.  

Durch das Überschreiten der gesetzlich vorgegebenen Fristen erzeugt die Stadt Siegen An-

griffspunkte für mögliche Klagen. Es ist daher notwendig, mit geeigneten Steuerungsmaßnah-

men die Einhaltung der Fristen zu gewährleisten und so die Rechtssicherheit zu verbessern. 

� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte für die Nachbesserung von Antragsunterlagen angemessene Fristen 

setzen, die die Genehmigungsverfahren nicht unnötig verlängern. Die gesetzlichen Vorga-

ben der Rücknahmefiktion sind zu beachten.  

Die BauO NRW 2018 hält für die Bauaufsichtsbehörden die Option bereit, die gewöhnliche Be-

arbeitungsfrist von sechs Wochen um bis zu weitere sechs Wochen zu verlängern. Das setzt 

voraus, dass das Beteiligungsverfahren mehr Zeit in Anspruch nimmt oder über Abweichungen 

oder Befreiungen entschieden werden muss. Diese Möglichkeit nimmt die Bauaufsicht der Stadt 

Siegen häufig in Anspruch. Sie kommuniziert die Inanspruchnahme der zusätzlichen Bearbei-

tungszeit mündlich mit dem Antragsteller bzw. Antragstellerin. Auf eine schriftliche Dokumenta-

tion verzichtet sie im Regelfall. 

� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte zur Verbesserung der Rechtssicherheit die Inanspruchnahme der 

Verlängerungsmöglichkeit nach § 64 Abs. 2 BauO NRW 2018 schriftlich dokumentieren. 

Die Bauaufsicht der Stadt Siegen holt Stellungnahmen und Entscheidungen nacheinander und 

mehrstufig ein. Erst nach Abschluss eines umfangreichen internen Abstimmungsprozesses be-

ginnt sie mit den externen Beteiligungen. Sie erfolgen mittels Papierakte, von der nach der Bau-

PrüfVO34 drei Ausfertigungen verlangt werden. Der Bauaufsicht fehlt auf Grund der anlog statt-

findenden Beteiligungsverfahren häufig eine ausreichende Anzahl an Papierausfertigungen.  

Wöchentlich findet die sogenannte >Baugesuchskonferenz< statt. Insgesamt 13 interne Stellen 

nehmen an dieser Konferenz teil. Die Liste der zu behandelnden Anträge wird an 51 Einzelemp-

fänger der Stadt Siegen per Mail versandt. Die Genehmigungsanträge werden dort einzeln vor-

gestellt, bevor die internen Stellen ihre endgültigen Stellungnahmen abgeben. Es ist gelebte 

 

34 Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO) 
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Verwaltungspraxis, die zusammengefassten Stellungnahmen innerhalb einer Frist von 14 Ka-

lendertagen den Genehmigungsvorgängen zuzuordnen. Erst danach beteiligt die Bauaufsicht 

externe Stellen. So sind keine beschleunigten Beteiligungen möglich. 

Die zu beteiligenden Stellen legt der Bedienstete in jedem Einzelfall individuell fest. Die nachei-

nander stattfindenden Beteiligungsverfahren mit der Papierakte verlängern die Bearbeitungszei-

ten unnötig.  

� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte die erforderlichen Beteiligungsverfahren gleichzeitig durchführen. Sie 

sollte zu diesem Zweck digitale Unterlagen nutzen. In Papier eingehende Anträge sollten zu 

einem möglichst frühen Zeitpunkt eingescannt werden. 

Die digitale Bearbeitung bringt gegenüber der Bearbeitung mittels Papierakte deutliche Vor-

teilte. Darauf geht die gpaNRW noch im Kapitel 5.3.5 >Digitalisierung< näher ein. 

Im Rahmen der Genehmigungsverfahren kommt es vor, dass über Abweichungen oder Befrei-

ungen zu entscheiden ist. Berühren diese die öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Be-

lange, soll der betroffene Angrenzer im Genehmigungsverfahren beteiligt werden. Diese Beteili-

gungen nehmen zumeist die Antragstellerinnen oder Antragsteller oder deren Entwurfsverfasser 

selbst vor. Sie entlasten dadurch die Bauaufsichtsbehörde. Nur selten muss die Bauaufsicht 

Angrenzer beteiligen. In diesen Fällen erhebt die Stadt Gebühren nach der Allgemeinen Gebüh-

renordnung des Landes NRW. 

Die Bauaufsichtsbehörden innerhalb des Kreises Siegen-Wittgenstein haben sich gemeinsam 

abgestimmt, in welcher Höhe sie Verwaltungsgebühren erheben. Das gemeinsame Ziel ist es, 

auf Kreisebene einheitliche Gebührensätze anzuwenden. Diesen Vorgaben hat sich die Stadt 

Siegen angeschlossen. Sie ermittelt bisweilen nicht, inwieweit die eingenommenen Gebühren 

ihren Aufwand decken. Sie bildet bisher noch keinen Kostendeckungsgrad ab. Dieser könnte 

als Indikator für die Höhe der Rahmengebühren genutzt werden. 

� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte für ihre Bauaufsicht einen Kostendeckungsgrad ermitteln, der als In-

dikator für Rahmengebühren nutzbar ist. Ziel sollten weitgehend kostendeckende Gebühren 

sein.  

Die Gültigkeit von Baugenehmigungen beträgt nach § 75 BauO NRW drei Jahre. Die Bauge-

nehmigung verliert ihre Gültigkeit, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Genehmigung mit 

dem Bauvorhaben begonnen worden ist oder die Bauausführung länger als ein Jahr unterbro-

chen wird.  

Die Bauaufsicht der Stadt Siegen führt eine Liste über die noch gültigen Baugenehmigungen. 

Die Aktualität bewahrt sie durch regelmäßige Wiedervorlagen der Genehmigungsakten und de-

ren Überprüfung. Bei einem drohenden Erlöschen der erteilten Baugenehmigung informiert die 

Bauaufsicht den Genehmigungsinhaber bzw. die Genehmigungsinhaberin. Diese können bis 

zum Ablauf der Genehmigung beantragen, die Gültigkeit zu verlängern. Die Bauaufsicht kann 

dann im Regelfall ohne viel Aufwand einer Verlängerung zustimmen. So sind zeitaufwendige 

neue Genehmigungsverfahren entbehrlich. Zudem ist die Vorgehensweise bürgerfreundlich.  



�  Stadt Siegen  �  Bauaufsicht  �  050.010.030_02371 

Seite 158 von 211 

� Die Information der Genehmigungsinhaber über den drohenden Ablauf macht aufwendige 

neue Genehmigungsverfahren entbehrlich.  

In den Bauaufsichtsbehörden sind häufig Ermessensentscheidungen zu treffen. Ziel muss es 

dabei sein, diese Entscheidungen einheitlich und rechtssicher zu treffen. Diesem Anspruch 

kann eine Bauaufsicht mit nachvollziehbaren Regelungen, beispielsweise in Form eines Kriteri-

enkataloges, gerecht werden. Dem einzelnen Mitarbeiter steht durch diese Vorgaben eine gute 

Handlungsgrundlage zur Verfügung. Er erhält damit Handlungssicherheit für den schmalen Grat 

zwischen geforderter Ermessensausübung und rechtmäßigen Handelns. Grundlagen für Er-

messensentscheidungen tragen damit letztendlich zur Beschleunigung der Genehmigungsver-

fahren bei. 

Die Stadt Siegen hat noch keine Grundlagen für Ermessensentscheidungen erarbeitet. Viel-

mehr entscheidet der zuständige Sachbearbeiter bzw. die Sachbearbeiterin im Einzelfall. Damit 

ist nicht gewährleistet, dass Ermessensentscheidung einheitlich und rechtssicher getroffen wer-

den. Besonders neuen Bediensteten fehlt es an guten Handlungsgrundlagen. 

� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte für eine einheitliche und rechtssichere Ausübung von Ermessensent-

scheidungen klare und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen, beispielsweise in Form 

eines Kriterienkataloges, erstellen.  

4.3.3 Geschäftsprozesse 

� Feststellung 

Die Stadt Siegen hat bisher noch keine Checklisten erstellt, um eine rechtssichere und ein-

heitliche Bearbeitung der Genehmigungsverfahren zu fördern. Es fehlen zum Teil klare Vor-

gaben für Verantwortungs- und Entscheidungsbefugnisse. Die Abwicklung des Genehmi-

gungsverfahrens mittels der Papierakte lässt keine medienbruchfreie Bearbeitung zu. 

Die klare Regelung von Arbeitsabläufen und Entscheidungsbefugnissen beeinflusst den Pro-

zess. Für das Genehmigungsverfahren sollte die Bauaufsichtsbehörde deshalb eindeutige Pro-

zessschritte festlegen. In diesen Prozessschritten sollten die Schnittstellen auf das notwendige 

Maß beschränkt sein, da dies die Bearbeitungsdauer optimiert. Dabei sollte der Gesamtprozess 

möglichst ohne Medienbrüche durchlaufen werden können.  

Eine Möglichkeit um einheitliche Prozessschritte festzulegen ist die Erstellung von Checklisten 

für die jeweiligen Genehmigungsverfahren. So wird sichergestellt, dass keine Verfahrens- und 

Prüfschritte übersehen werden. Sie gewährleisten zudem die Einhaltung von Fristen und för-

dern die einheitliche und rechtssichere Bearbeitung der Genehmigungsverfahren. Die Checklis-

ten führen die Bediensteten Schritt für Schritt durch das Genehmigungsverfahren. Idealerweise 

sind die Checklisten bzw. Arbeitsanleitung zentral in der eingesetzten Fachsoftware integriert.  

Die Stadt Siegen hat bisher keine Checklisten oder Arbeitsanleitungen für die Bearbeitung der 

Genehmigungsverfahren erstellt. Vielmehr arbeitet die Sachbearbeitung die Fälle eigenverant-

wortlich und individuell ab. Teils profitieren langjährig Beschäftigte von ihrem umfassenden Wis-

sensschatz. Dagegen führt die individuelle Bearbeitung für neue Mitarbeiter zu Unsicherheiten. 

Ihnen fehlt es an der Handlungssicherheit, da Grundlagen für die Bearbeitung fehlen. Sie kön-

nen nicht auf Entscheidungsgrundlagen wie Checklisten oder Arbeitsanleitungen zurückgreifen.  
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� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte für die Bearbeitung der Baugenehmigungsverfahren Checklisten 

bzw. Arbeitsanleitungen erstellen. Sie sollte diese idealerweise in die eingesetzte Fachsoft-

ware integrieren.  

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel dargestellt, bearbeitet die Bauaufsicht den Genehmi-

gungsantrag mit der Papierakte. Die eingesetzte Software kann daher nur eingeschränkt unter-

stützen. Der Einsatz der Papierakte und der begleitenden Fachsoftware im Paralleleinsatz ver-

langt zum Teil doppelten Erfassungsaufwand. Medienbruchfrei können die Verfahren nicht ab-

gewickelt werden. Gleichzeitige Beteiligungsverfahren erfordern eine ausreichende Anzahl an 

Ausfertigungen in Papierform. Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfahren müssen noch 

händisch in die Bearbeitungssoftware nacherfasst werden. Dies läuft konträr zur Zielsetzung ei-

ner Digitalakte, die die Verfahrensabwicklung erheblich beschleunigen kann, beispielsweise 

durch eine medienbruchfreie Datenübernahme. 

� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte alle Voraussetzungen schaffen, um eine medienbruchfreie Bearbei-

tung der Verfahren zu ermöglichen. Die händische Erfassung von Daten in die Fachsoftware 

sollte zukünftig entbehrlich sein. 

Eine Stadt sollte für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eindeutige Verantwortungs- und Zu-

ständigkeitsbereiche festgelegt haben. Dieser Grundsatz gilt für die Bauaufsicht im besonderen 

Maße. Denn nur mit klaren Vorgaben, wer beispielsweise Unterschriftsbefugnis hat oder wer 

bestimmte Entscheidungen treffen darf, ist eine einheitliche und rechtssichere Bearbeitung ge-

währleistet. 

Die Stadt Siegen hat für Ihre Bediensteten die Allgemeine Geschäftsanweisung vom 01. August 

2018 erlassen. Sie regelt die allgemeinen Dienstangelegenheiten, um den Ablauf der Verwal-

tungsgeschäfte einheitlich, zweckmäßig, wirtschaftlich und kundenorientiert zu gestalten. Unter-

schriftsregelungen sind im Kapitel 7 behandelt. Die Regelungen sind jedoch eher allgemein ge-

halten, so dass die Regelungstiefe für eine konkrete Vorgabe nicht ausreichend ist.  

Das Gebiet der Stadt Siegen hat die Bauaufsicht in 16 Teilgebiete aufgeteilt und jeweils Sach-

bearbeiterinnen und Sachbearbeitern der Bauaufsicht zugeordnet. Diese räumlichen Zuständig-

keiten sind mittels eines Stadtplanes grafisch dargestellt und auf der Homepage der Stadt ver-

öffentlicht. Es fehlen dort die Kontaktdaten der Ansprechpartner. Die Stadt Siegen hat noch 

keine schriftlichen Regelungen für Entscheidungsbefugnisse und Verantwortungsbereiche ge-

troffen. So fehlen beispielsweise klare Vorgaben, wann Abstimmungen mit der Abteilungslei-

tung notwendig sind. Auch wenn den langjährigen Beschäftigten die Vorgehensweisen vertraut 

sind, erhalten besonders neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit derartigen Regelungen 

Handlungssicherheit. Sie erleichtern die Einarbeitungsphase erheblich. Die Vorgaben tragen 

letztendlich zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren bei.  

� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte nachvollziehbare und eindeutige Regelung über Verantwortungsbe-

reiche und Entscheidungsbefugnisse durch eine Dienstanweisung oder Organisationsverfü-

gung festlegen. 
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4.3.4 Prozess des einfachen Baugenehmigungsverfahrens 

Die gpaNRW hat den Prozess des einfachen Baugenehmigungsverfahrens für alle Kommunen 

nach einem einheitlichen Layout dargestellt. Dadurch zeigen wir die verwaltungsinternen Ab-

läufe transparent auf und vereinfachen den Vergleich mit anderen Kommunen. Unterschiede 

sind bei der Betrachtung so leichter erkennbar. 

� Feststellung 

Der abgebildete Prozess des einfachen Baugenehmigungsverfahrens ist durch zahlreiche 

Schnittstellen gekennzeichnet. Mehrstufige und umfangreiche Beteiligungsverfahren und 

zahlreiche Zuständigkeitswechsel erschweren ein beschleunigtes Verfahren. Das Vier-Au-

gen-Prinzip wendet die Bauaufsicht nur bei Ablehnungen konsequent an.  

Im Baugenehmigungsverfahren sollte eine Kommune ein einheitliches Vorgehen sicherstellen 

und die Beschäftigten im Wege der Korruptionsprävention schützen, damit diese die Verfahren 

rechtssicher abwickeln können. Schnittstellen sollte eine Kommune auf ein Minimum reduzieren 

und notwendige Beteiligungen in möglichst kurzer Zeit abschließen. Zudem sollte sie mehrfache 

Vollständigkeitsprüfungen oder unnötige Beteiligungen vermeiden, um das Verfahren zu be-

schleunigen.  

Im Gespräch mit der Bauaufsicht der Stadt Siegen bildete die gpaNRW nach einheitlichen Mus-

ter den nachfolgenden Prozess des einfachen Baugenehmigungsverfahren ab. Das Verfahren 

basiert auf die BauO NRW 2018, die für das einfache Baugenehmigungsverfahren im Ver-

gleichsjahr 2020 Grundlage war. Die Abbildung berücksichtigt die chronologisch stattfindenden 

Arbeitsschritte geordnet nach den örtlichen Zuständigkeiten. 
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Die Antragsunterlagen gehen bei der Bauaufsicht der Stadt Siegen ausnahmslos in Papierform 

ein. Die Möglichkeit der aktuell eingesetzten Bearbeitungssoftware zur Annahme von digitalen 

Anträgen nutzt die Bauaufsicht bisher nicht. Sie beabsichtigt in Zukunft die digitale Bauakte ein-

zuführen und in diesem Zuge auch digitale Unterlagen anzunehmen.  

Die Registratur, die in Siegen auch als Geschäftszimmer genannt wird, erhält die eingehenden 

Anträge. Sie versieht die in Papierform eingehenden Anträge mit dem Eingangsstempel und 

ordnet sie den Bediensteten nach den gebildeten räumlichen Zuständigkeiten zu. Anschließend 

erhält die technische Sachbearbeitung den Antrag. Diese ergänzt den Registrierzettel und 

nimmt die Vorprüfung vor. Danach vergibt das Geschäftszimmer das Aktenzeichen und veran-

lasst die erste Beteiligung der Baulastenstelle. Stellt die technische Sachbearbeitung der Bau-

ordnung die Vollständigkeit des Antrages fest, versendet das Geschäftszimmer die Eingangsbe-

stätigung und führt die weiteren internen und externen Beteiligungen durch. In der jeweils don-

nerstags stattfindenden Baugesuchskonferenz besprechen die 13 intern beteiligten Stellen die 

eingegangenen Anträge. Teils stellt die Baugesuchskonferenz die Notwendigkeit weiterer Betei-

ligungen fest. Diese erfolgt dann von der technischen Sachbearbeitung der Bauordnung.  

Führen die Beteiligungsverfahren zu Bedenken, beteiligt die technische Sachbearbeitung die 

Leitung der Bauaufsicht und Bauplanung. Teilen diese die vorgebrachten Bedenken, nimmt die 

Verwaltung die Anhörung des Antragstellers bzw. der Antragstellerin vor. Können die Bedenken 

nicht ausgeräumt werden, erarbeitet die Verwaltung den Ablehnungsbescheid einschließlich 

des Gebührenbescheides. In diesem Fall beteiligt sie die Leitung der Bauaufsicht. So berück-

sichtigt die Bauaufsicht im Falle von Ablehnungen das Vieraugenprinzip. 

Die Bauaufsicht räumt den Antragstellerinnen bzw. Antragstellern im Vorfeld die Möglichkeit ein, 

abzulehnende Genehmigungsanträge zurückzuziehen. Diese bürgerfreundliche Vorgehens-

weise erspart nicht nur dem Antragsteller Gebühren, sondern der Bauaufsicht auch erheblichen 

Aufwand für das Erstellen des Ablehnungsbescheides. 

Sollte die Sachbearbeitung Bauaufsicht bei der bauordnungsrechtlichen Prüfung zum Ergebnis 

kommen, dass keine Bedenken bestehen, erstellt diese den Genehmigungs- und Gebührenbe-

scheid. In diesem Fall unterbleibt eine Sichtung durch einen zweiten Bediensteten, das Vierau-

genprinzip wird hierbei nicht eingehalten. Lediglich das Geschäftszimmer wechselt noch mit ei-

ner andersfarbigen Aktenhüllte den Vorgang, um auf Anhieb den abgeschlossenen Genehmi-

gungsfall zu erkennen. 

Stellt die Sachbearbeitung zu Beginn des Genehmigungsverfahrens fest, dass die eingereich-

ten Unterlagen unvollständig sind, setzt sie den Antragstellern eine angemessene Frist für die 

Nachbesserung. Auch wenn die Frist vom Antragsteller nicht eingehalten wird, setzt die Bauauf-

sicht die Bearbeitung fort. Diese Verwaltungspraxis läuft konträr mit der gesetzlich eingetrete-

nen Rücknahmefiktion.   
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� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte die zahlreichen Schnittstellen reduzieren. Beteiligungen sollte sie 

gleichzeitig und digital vornehmen. Einzelne Arbeitsschritte sollten von der zuständigen 

Stelle vollständig abgeschlossen werden. Damit lassen sich die zahlreichen Zuständigkeits-

wechsel verringern. Das Vieraugenprinzip sollte die Bauaufsicht konsequent anwenden. Den 

erforderlichen Aufwand kann sie durch dokumentierte Teilergebnisse in Checklisten reduzie-

ren.  

Neben dem eigentlichen Prozess des Genehmigungsverfahrens bestimmt auch die Zahl der 

einzuholenden Stellungnahmen die Dauer der Antragsprüfung. Daher erhebt die gpaNRW die 

Anzahl der eingeholten Stellungnahmen, getrennt nach internen und externen Beteiligungen. 

Stellungnahmen Bauaufsicht 2020 

Kennzahlen Siegen Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert 

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Eingeholte bauauf-
sichtliche Stellung-
nahmen je Bauantrag  

k.A. 1,95 3,05 3,64 5,37 9,68 23 

Intern eingeholte 
bauaufsichtliche Stel-
lungnahmen je Bau-
antrag  

k.A. 1,55 2,64 3,27 4,54 9,09 19 

Extern eingeholte 
bauaufsichtliche Stel-
lungnahmen je Bau-
antrag  

0,37 0,20 0,39 0,57 0,83 1,63 20 

Die Anzahl der einzuholenden Stellungnahmen sollte auf das notwendige Mindestmaß begrenzt 

bleiben. Eine Beeinflussung durch die örtliche Bauaufsicht ist nur im begrenzten Maße möglich. 

Oft bestimmen örtliche Strukturen die vorzunehmenden Beteiligungsverfahren. Dazu gehören 

beispielsweise Wasserschutzgebiete, Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiete, planfestge-

stellte Straßen, Bahnanlagen etc. All diese besonderen strukturellen Gegebenheiten kommen in 

der Stadt Siegen vor. Trotzdem gelingt es der Stadt Siegen die Zahl der extern eingeholten 

Stellungnahmen gering zu halten. Von extern Beteiligten holt sie weniger Stellungnahmen ein, 

als drei Viertel der anderen Kommunen.  

Anders sieht es bei den internen eingeholten Stellungnahmen aus. Hier beteiligt die Bauaufsicht 

bei zahlreichen Baugenehmigungsverfahren bis zu 13 interne Stellen. Sie führt dazu unter an-

deren die Baugesuchskonferenz durch, die wöchentlich tagt. Vorab wird den internen Stellen 

ein eingescannter Lageplan zur Vorabinformation gesandt. Häufig sind die Belange der beteilig-

ten internen Stellen durch das Bauvorhaben überhaupt nicht betroffen, so dass auf eine Beteili-

gung verzichtet werden könnte. Beispielsweise ist es nicht erforderlich, die Vermessung bei je-

dem Antrag zu beteiligen. Im Übrigen können gute Informationsgrundlagen, beispielsweise über 

gesicherte Erschließungssituationen bestimmter Grundstücke zur Reduzierung der Beteili-

gungsverfahren beitragen. 
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Die eingesetzte Bearbeitungssoftware erfasst die interne Beteiligung mittels der Baugesuchs-

konferenz lediglich als eine Beteiligung. Daher können die Daten der Stadt Siegen beim inter-

kommunalen Vergleich nicht als valide Daten berücksichtigt werden. Würde man die Beteiligung 

der internen Stellen vollständig berücksichtigen, bildet die Bauaufsicht der Stadt Siegen das 

Maximum.  

Auf die zusätzlichen Ausführungen im Kapitel 5.3.1 wird verwiesen. 

� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte die Beteiligungen interner Stellen auf das erforderliche Mindestmaß 

reduzieren. Durch erweiterte Informationsgrundlagen für die Bauaufsicht können teilweise 

zeit- und arbeitsintensive Beteiligungsverfahren vermieden werden. 

4.3.5 Digitalisierung 

� Feststellung 

Die Stadt Siegen nutzt noch nicht alle digitalen Möglichkeiten ihrer eingesetzten Fachsoft-

ware. Sie beabsichtigt eine vollständige digitale Bearbeitung der Genehmigungsanträge mit 

Unterstützung des Bauportals NRW einzuführen. Einheitliche Dateneingaben könnten wei-

tere automatisierte Auswertungen ermöglichen. Die aktuelle hybride Aktenführung erschwert 

ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren.  

Ein einheitliches Dokumentenmanagement erleichtert die Fallbearbeitung und Auskunftsertei-

lung. Geeignete spezifische Softwarelösungen sollten die Sachbearbeitung unterstützen. 

Die Bauaufsicht der Stadt Siegen bearbeitet die eingehenden Bauanträge ausschließlich in Pa-

pierform. Die bearbeitete Bauakte wird in Papierform archiviert, was große Raumressourcen er-

fordert. Zudem ist eine spätere Einsichtnahme nur mit größerem Aufwand möglich. 

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund und Länder, alle rechtlich und tatsächlich 

geeigneten Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten und 

sie miteinander zu einem Portalverbund zu verknüpfen. Dies bedeutet, dass z.B. Baugenehmi-

gungen und Bauvorbescheide. bis zum 31. Dezember 2022 digitalisiert sein müssen. Perspekti-

visch sollen die 212 unteren Bauaufsichtsbehörden in NRW ein digitales Baugenehmigungsver-

fahren nutzen. Dafür hat das Land NRW in 2018 ein Modellprojekt gestartet. Sechs Modellkom-

munen unterschiedlicher Struktur und Größe35 wirken an diesem Projekt mit. In den Prozess be-

zieht das MHKBG36 auch die drei kommunalen Spitzenverbände und die beiden Baukammern 

ein. Ziel soll es sein, dass 

÷ Postlaufzeiten wegfallen, 

÷ auf Dokumente schneller zugegriffen, 

÷ parallel sternförmig alle notwendigen Ämter informiert und 

 

35 dieses sind Dortmund, Köln, Ennepetal, Xanten, Kreise Gütersloh und Warendorf 

36 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen 
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÷ unmittelbar digital auf Pläne und Akten zugegriffen werden kann. 

Zwischenzeitlich ist das BAUPORTAL.NRW des Landes online verfügbar. Dort sind umfangrei-

che Informationen zum Baugenehmigungsverfahren abrufbar. Zudem sind bereits teilweise Be-

bauungspläne sowie Flächennutzungspläne von NRW-Kommunen hinterlegt. Aktuell wurde 

vom Land NRW eine Abfrage durchgeführt, ob und wie sich die Bauaufsichtsbehörden an das 

BAUPORTAL.NRW anschließen werden.  

Die Stadt Siegen hat dem Land NRW mitgeteilt, sowohl den Antrag als auch die Bauvorlagen 

elektronisch annehmen zu wollen (Option 1)37. Diese Absicht wird von der gpaNRW begrüßt, 

ermöglicht sie doch so die medienbruchfreie und vollständige digitale Bearbeitung des Geneh-

migungsverfahrens. Dies entspricht im Übrigen auch dem Ziel des Bauportals NRW, langfristig 

alle unteren Bauaufsichtsbehörden in NRW mit der Option 1 zu bedienen. 

Die in der Stadt Siegen eingesetzte Fachsoftware ist grundsätzlich bereits geeignet, digitale 

Bauanträge anzunehmen. Die Stadt arbeitet aktuell daran, auch ein elektronisches Dokumen-

tenmanagement einzuführen. Heute ist es ihr noch nicht möglich, die im Rahmen der Beteili-

gungsverfahren eingehenden Stellungnahmen medienbruchfrei zu erfassen. Nach Aussage der 

Bauaufsicht werden die analog eingehenden Stellungnahmen lediglich in die Papierakte aufge-

nommen. Die Stadt verzichtet auf eine Erfassung in der Bearbeitungssoftware. Die parallel ge-

führte elektronische Akte bleibt unvollständig und kann die Sachbearbeitung nur begrenzt unter-

stützen. 

� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte ihre vorhandene Software dazu nutzen, die Bearbeitung der Geneh-

migungsverfahren vollständig digital durchzuführen und zu erfassen. Es sollte möglich sein, 

Genehmigungsanträge digital anzunehmen. Sie sollte die digitalen Möglichkeiten der vor-

handenen Software ausschöpfen, um die Verfahrensabläufe zu vereinfachen und zu be-

schleunigen. Auf eine hybride Aktenführung sollte verzichtet werden. 

Die Einführung der digitalen Bearbeitung der Genehmigungsanträge erleichtert auch die Archi-

vierung der Akten erheblich. Neben der Einsparung von notwendigen Raumkapazitäten sind 

auch einfache und zeitsparende Einsichtnahmen in die Vorgänge möglich. Die Stadt sollte da-

her auch mittelfristig das vorhandene Bauaktenarchiv digitalisieren und so langfristig nur noch 

ein digitales Archiv vorhalten.  

Für die Analysen im Rahmen der überörtlichen Prüfung forderte die gpaNRW Daten von der 

Bauaufsicht der Stadt Siegen an. Einige automatisierte Auswertungen waren nicht möglich. Da-

ten waren nicht einheitlich oder gar nicht erfasst. So konnten beispielsweise die Laufzeiten nicht 

ermittelt werden. Gleiches gilt für differenzierte Informationen zu den Verfahrensarten. Die An-

zahl der einfachen und normalen Genehmigungsverfahren ließen sich so nicht ermitteln. In der 

Bauaufsicht fehlen zum Teil klare Vorgaben, wie die Daten zu erfassen sind.  

� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte Vorgaben für die einheitliche Erfassung von Daten erstellen. So sind 

automatisierte Auswertungen möglich und die Funktionen der Bearbeitungssoftware sind 

vollumfänglich nutzbar.  

 

37 Die Bauaufsichtsbehörde nimmt sowohl den Antrag als auch die Bauvorlagen elektronisch entgegen.  
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4.3.6 Personaleinsatz 

Die gpaNRW betrachtet das gesamte Personal, das für die Bearbeitung von Baugenehmigun-

gen im weiteren Sinne eingesetzt ist 3 auch wenn die Kommune es organisatorisch selbst nicht 

direkt der Baugenehmigungsbearbeitung zugeordnet hat. Dies beinhaltet auch das Personal, 

das die förmlichen Bauvoranfragen bearbeitet oder Bauberatungen durchführt. Diese aufgaben-

orientierte Personalerfassung macht die Daten vergleichbar.  

� Feststellung 

Das Fallaufkommen wie auch die Anzahl der erteilten Bescheide ist in der Stadt Siegen je 

Vollzeit-Stelle höher als in den meisten anderen Vergleichskommunen. Dies deutet auf eine 

hohe Belastung der Bediensteten hin. Mit der Nutzung bestehender Optimierungspotenziale 

könnte die Bauaufsicht die Mitarbeiter entlasten. Dieses wird helfen, die eingehenden An-

träge zeitnah zu bearbeiten und den Anteil unerledigter Fälle zu verringern.  

Grundsätzlich sollte eine Kommune auf veränderte Rahmenbedingungen, wie z. B. die Verän-

derung der zu bearbeitenden Fälle, reagieren. Bei sinkenden Antragszahlen sollte sie dem Per-

sonal ggf. andere Aufgaben zuweisen. Wenn die Antragszahlen ansteigen, sollte sie die Perso-

nalbelastung nachhalten, um bei drohender Überlastung ggf. weiteres Personal unterstützend 

einsetzen oder z. B. ablauforganisatorisch reagieren zu können. 

Die Anzahl der >Fälle< setzt sich in diesem Kapitel aus den Anträgen und Vorlagen zusammen, 

die die Sachbearbeitung aus dem Bereich Baugenehmigung inklusive förmliche Bauvoranfra-

gen/Vorbescheide und Bauberatung zu bearbeiten hat. Berücksichtigt werden hier somit die An-

träge im normalen Genehmigungsverfahren, Anträge im einfachen Genehmigungsverfahren 

und die Vorlagen im Freistellungsverfahren sowie die förmlichen Bauvoranfragen. 

In dem hier betrachteten Personaleinsatz wurden alle Tätigkeiten, die im Rahmen eines Bauan-

trages zu erledigen sind, in die Betrachtung einbezogen. So gehören neben dem allgemeinen 

Prüfungsvorgang beispielsweise die Erstellung des Gebührenbescheides, der Aufwand für die 

Archivierung des Antrages sowie die Bauberatung dazu. Die Stadt Siegen hat insgesamt 6,83 

Vollzeit-Stellen hierfür angegeben, die in die weiteren Auswertungen eingeflossen sind. 
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Fälle je Vollzeit-Stelle Sachbearbeitung Bauaufsicht inkl. Bauberatung 2020 

In den interkommunalen Vergleich sind 32 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Die Stadt Siegen gehört mit Ihrer Kennzahl zu der Hälfte der bisher erfassten Vergleichskom-

munen mit den höheren Fallzahlen je Vollzeit-Stelle. Sie positioniert sich zwischen dem Median 

und dem 3. Viertelwert. Der Sachbearbeitung der Stadt Siegen steht je Fall weniger Zeit zur 

Verfügung als den meisten anderen Vergleichskommunen.  

Bei dieser Bildung der Kennzahl betrachtet die gpaNRW nur die Belastung durch neue Fallein-

gänge. Wenn die Anzahl der unerledigten Fälle weitgehend gleichbleibt, erhöhen diese die Be-

lastung nicht. Bei der Stadt Siegen hat jedoch die Anzahl der unerledigten Fälle geringfügig zu-

genommen. Waren zu Beginn des Vergleichsjahres 2020 noch 185 Verfahren unerledigt, hat 

sich die Anzahl bis zum 01. Januar 2021 um 25 Fälle auf 210 Fälle erhöht.  

Da die nicht beschiedenen Fälle das Arbeitsvolumen für die Zukunft erhöhen, ermittelt die 

gpaNRW zusätzlich die Kennzahl >Bescheide je Vollzeit-Stelle Sachbearbeitung<. Damit kann 

besser beurteilt werden, ob Verzerrungen durch die neben den Neueingängen noch zu bearbei-

tenden unerledigten Fälle entstehen. 

Häufig spiegeln sich die geringen Fallzahlen je Vollzeit-Stelle auch bei den in Kapitel 5.3.8 die-

ses Berichts näher betrachteten Gesamtlaufzeiten wider. Für die Stadt Siegen ist diesbezüglich 

auf Grund fehlender Datengrundlagen nur eine eingeschränkte Aussage möglich. Auf Grund 

nicht ermittelbarer Daten ist kein interkommunaler Vergleich möglich.  

Mit der nachfolgenden Tabelle werden weitere Kennzahlen bezogen auf die Bauaufsicht zur In-

formation aufgeführt. 
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Weitere Kennzahlen 2020 

Kennzahlen Siegen Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert 

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Bescheide je Vollzeit-
Stelle Sachbearbei-
tung Bauaufsicht 
(inkl. Bauberatung) 

94 43 62 83 98 163 30 

Verhältnis unerledig-
ter Bauanträge zum 
01.01. zu den neuen 
Bauanträgen in Pro-
zent 

31,14 6,57 23,68 29,24 50,77 230 21 

Die Kennzahl >Bescheide je Vollzeit-Stelle Sachbearbeitung Bauaufsicht (inkl. Bauberatung)< 

zeigt, dass die Bauaufsicht der Stadt Siegen mehr Bescheide je Vollzeit-Stelle erteilt als die 

Hälfte der anderen Vergleichskommunen.  

Wenn die Differenz zu den Gesamtfallaufkommen auch gering ausfällt, belegt sie doch den be-

reits dargestellten Anstieg der unerledigten Fälle. Es sind mehr Fälle je Vollzeit-Stelle eingegan-

gen, als sie abschließend bearbeitet wurden. So fällt es schwer, die Anzahl der Altfälle zu redu-

zieren.  

Im Betrachtungszeitraum 2019 und 2020 hat die Zahl der unerledigten Fälle in jedem Jahr zu-

genommen. Dieser kurze Zeitraum lässt noch keinen eindeutigen Trend zu, liefert aber Hin-

weise für notwendige Steuerungsmaßnahmen. So liegt der Anteil der noch nicht bearbeiteten 

Fälle zu Beginn des Jahres 2020 bereits bei etwas mehr als 31 Prozent. Mit diesem Wert gehört 

Siegen zu der Hälfte der Vergleichskommunen mit dem höheren Anteil noch nicht abschließend 

bearbeiteter Fälle. Im Laufe des Jahres hat dieser Anteil noch zugenommen und betrug zum 

01. Januar 2021 rd. 34 Prozent.  

Die Stadt Siegen beschäftigt in der Bauaufsicht Architekten, Bauingenieure, Städteplaner sowie 

Verwaltungsfachangestellte. Zum größten Teil handelt es sich um langjährige Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Sie sind teils bereit seit Jahrzehnten für die Stadt Siegen tätig. Zwei Bediens-

tete befinden sich aktuell in der Ausbildung, zwei weitere haben zwischenzeitlich ihre Ausbil-

dung beendet. Altersbedingt scheiden in den nächsten Jahren einige langjährige Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen aus.  

� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte die Personalkennzahlen weiter fortschreiben. Bei einem anhaltenden 

Trend der Zunahme der unerledigten Fälle sollten gegensteuernde Maßnahmen ergriffen 

werden. Die in diesem Bericht aufgezeigten Möglichkeiten zur Beschleunigung der Verfah-

ren sollten umgesetzt werden, um die Sachbearbeitung zu entlasten.  

Häufig sind bei den Bauaufsichtsbehörden eine Vielzahl von förmlichen Bauvoranfragen zu be-

arbeiten. Dieses ist auch in der Stadt Siegen so. Bei der Betrachtung der absoluten Zahlen ge-

hört Siegen zu dem Viertel der Vergleichskommunen mit den höchsten Fallzahlen dieser An-

tragsart. Dieser Wert belegt, dass die Anzahl der Bauvoranfragen eine relevante Größe für eine 

Personalbemessung ist.  
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� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte auch die Entwicklung der Fallzahlen der förmlichen Bauvoranfragen 

zur Personalbemessung fortschreiben um mögliche Fehlentwicklung frühzeitig zu erkennen 

und entgegenwirken zu können. 

Die Stadt Siegen setzt für die Bearbeitung der förmlichen Bauvoranfragen insgesamt 0,58 Voll-

zeit-Stellen ein. Dieser Wert ist bei der Ermittlung der folgenden Kennzahlen berücksichtigt wor-

den. Da die Anzahl der bisher erfassten Werte für einen interkommunalen Vergleich nicht aus-

reichend ist, bildet die gpaNRW diese zur Information in Form eines Streudiagrammes ab. Es 

sind jeweils zehn zwischenzeitlich erfasste Werte in die Abbildung eingeflossen.  

Personaleinsatz förmliche Bauvoranfragen/Vorbescheide 2020 

Förmliche Bauvoranfragen je Vollzeit-Stelle Sachbearbeitung förmliche Bauvoranfragen/Vorbe-

scheide  

 

Vorbescheide je Vollzeit-Stelle Sachbearbeitung förmliche Bauvoranfragen/Vorbescheide 

 

Die zuvor im Streudiagramm dargestellten Werte lassen auf Grund ihrer geringen Anzahl kei-

nen interkommunalen Vergleich zu. Sie verdeutlichen aber die hohen Fallzahlen an Bauvoran-

fragen und Vorbescheiden, die in der Bauaufsicht der Stadt Siegen je Vollzeit-Stelle zu bearbei-

ten sind. Nur bei zwei bzw. drei anderen Vergleichskommunen ist das Fallaufkommen je Voll-

zeit-Stelle noch höher.  

4.3.7 Bauberatung 

� Feststellung 

Die Stadt Siegen hat mit der Einrichtung der Servicestelle Bauberatung gute Möglichkeiten 

geschaffen, sich umfassend rund ums das Thema Bauen zu informieren. Der Schwerpunkt 

der Beratung betrifft den bauplanungsrechtlichen Bereich. Teils wirken die technischen Be-

diensteten der Bauaufsicht bei der Klärung bauordnungsrechtlicher Fragen mit.  
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Eine Kommune sollte durch gute Vorabinformationen - beispielsweise im Internet oder im Wege 

der Bauberatung - versuchen, die Anteile der zurückgenommenen Bauanträge gering zu halten. 

So kann sie die Verfahrensdauer optimieren und bürgerfreundlich agieren. 

Die Stadt Siegen hat die Servicestelle Bauberatung eingerichtet. Die Kontaktdaten der An-

sprechpartner sind auf der Homepage der Stadt veröffentlicht. In der Darstellung auf der Home-

page wird eine städtebaurechtliche und gestalterische Beratung für alle Bauwilligen angeboten. 

Die räumliche Zuständigkeit der Ansprechpartner ist nach Stadtteilen aufgeteilt. Die wesentli-

chen Bauantragsformulare sind über einen Link auf der Seite der Servicestelle erreichbar und 

können heruntergeladen und digital ausgefüllt werden.  

Zudem gelangt man über einen Link auf eine Übersichtskarte, die die räumlichen Zuständig-

keitsbereiche der technischen Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen der Bauaufsicht dar-

stellt. Im jedem Teilgebiet sind die jeweils zuständigen Ansprechpartner genannt. Bei der Bau-

aufsicht sind häufig komplexe Genehmigungsverfahren durch die technische Sachbearbeitung 

zu bearbeiten. Häufige Unterbrechungen der Genehmigungsprüfungen im Rahmen von Baube-

ratungen erschweren eine beschleunigte Bearbeitung. Der Mitarbeiter muss sich mehrfach in 

den zu bearbeitenden Fall einarbeiten. Diese Vorgehensweise führt zwangsläufig zu längeren 

Laufzeiten der Genehmigungsverfahren und mindert die Bearbeitungsqualität.  

Vor der Pandemie galten auch für die Servicestelle Bauberatung die allgemeinen Öffnungszei-

ten der Stadtverwaltung. Aktuell bittet die Stadt Siegen darum, eine Voranmeldung für Baubera-

tungen vorzunehmen.  

Für die Bauinteressierten hält die Stadt Siegen einen umfangreichen Gestaltungskompass als 

Orientierungshilfe für Neubau, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen bereit. Darin erläutert sie 

besonders baugestalterische Elemente, wie Dächer, Fassaden und Außenanlagen und ihre 

städtebauliche Wirkung. Abschließend stellt sie die häufig verwandten Bauvorschriften vor. 

Checklisten für Neubauten, Sanierungen und Freiflächengestaltungen helfen den Bauinteres-

sierten bei der Frage, ob gestalterische Elemente den städtebaulichen Zielen entsprechen.  

� Die sehr umfassende Orientierungshilfe für Neubau- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen 

der Stadt Siegen liefert umfassende Informationen über ortstypische Baugestaltung. 

Um die Bebauungspläne oder den Flächennutzungsplan der Stadt Siegen einsehen zu können, 

ist der Aufruf weiterer Internetseiten notwendig. Die Stadt Siegen hat zum Lesen von Bebau-

ungsplänen besondere Hinweise verfasst, die den Interessierten Hilfestellung für die Einsicht-

nahme gibt. Zudem sind dort die Kontaktdaten der Servicestelle Bauberatung der Stadt Siegen-

hinterlegt. 

Der Anteil zurückgenommenen Bauanträge und Ablehnungen einer Bauaufsicht können Hin-

weise für eine unzureichende Information der Bauinteressierten liefern. Daher wurden im Rah-

men der überörtlichen Prüfung weitere Kennzahlen ermittelt, die in der nachfolgenden Tabelle 

dargestellt werden.  
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Zurückgenommene und abgelehnte Bauanträge 2020 

Kennzahlen Siegen Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert 

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Anteil zurückgenom-
mener Bauanträge 
an den Bauanträgen 
in %  

7,24 0,73 3,74 6,44 9,21 15,46 27 

Anteil Ablehnungen 
an den Bescheiden 
in % 

2,20 0,00 0,90 2,35 4,62 7,39 31 

Mit der Kennzahl >Anteil zurückgenommener Bauanträge an den Bauanträgen in Prozent< ge-

hört die Stadt Siegen zu der Hälfte der Vergleichskommunen mit den höheren Werten. Fast je-

der 13. Bauantrag wird vor abschließender Prüfung zurückgenommen. Nach Aussage der Bau-

aufsicht legt man den Antragstellern bei einer drohenden Ablehnung häufig nahe, den Antrag 

zurückzunehmen. So spart der Antragsteller Verwaltungsgebühren und der Aufwand für die Er-

stellung eines Ablehnungsbescheides entfällt. Diese gelebte Verwaltungspraxis trägt dazu bei, 

den Anteil ablehnender Bescheide gering zu halten. Die Darstellung des Prozessablaufes im 

Kapitel 5.3.4 bestätigt diese Praxis. 

Verbessert wird die gebildete Kennzahl durch die im Kapitel 5.3.2 beschriebene Verwaltungs-

praxis, Unterlagen auch noch nach Ablauf der gesetzten Frist zur Nachbesserung der Antrags-

unterlagen anzunehmen. Bei konsequenter Anwendung der Regelung zur Rücknahmefiktion 

würde der Antrag als zurückgenommen gelten. Die hier gebildete Kennzahl wäre entsprechend 

höher. 

Pandemiebedingt konnte die Servicestelle der Stadt Siegen im Jahr 2020 nur eingeschränkt 

ihre Informationsarbeitet leisten. Um zu prüfen, ob sich dieses verringerte Angebot auch auf die 

Anzahl der Ablehnungen und zurückgenommene Anträge auswirkte, bildet die gpaNRW zu Ver-

gleichszwecke die ermittelten Werte aus 2019 ab. 

Zurückgenommene und abgelehnte Bauanträge 2019 

Kennzahlen Siegen Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-
wert 

(Median) 

3. Viertel-
wert 

Maximum 
Anzahl 
Werte 

Anteil zurückgenom-
mener Bauanträge 
an den Bauanträgen 
in %  

5,44 0,77 3,54 5,44 8,61 17,17 27 

Anteil Ablehnungen 
an den Bescheiden 
in % 

0,17 0,00 1,04 2,05 3,12 6,58 31 

In 2019 bildet der Anteil zurückgenommener Bauanträge der Stadt Siegen den Median, ähnlich 

wie in 2020. Der Anteil ist in 2019 allerdings wertmäßig geringer als 2020. Noch deutlich niedri-

ger ist der Anteil der Ablehnungen. Hier gehört die Stadt Siegen zu dem Viertel der Vergleichs-

kommunen mit dem geringsten Anteil an Ablehnungen.  
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Die gebildeten Kennzahlen liefern keine eindeutigen Hinweise auf die Ursachen für die Rück-

nahmen und Ablehnungen. Sie zeigen aber einen geringeren Anteil in 2019, als die Baubera-

tung uneingeschränkt angeboten wurde. So liefern die Werte Hinweise, dass mit einer umfang-

reichen Bauberatung der Anteil zurückgenommener und abgelehnter Anträge geringgehalten 

werden kann. 

Zurückgenommene oder auch abzulehnende Anträge verursachen oft einen hohen Personal-

aufwand. Kann beispielsweise die Bauberatung potenzielle Bauherrn von der Genehmigungs-

unfähigkeit eines Antrages überzeugen, bleibt unnötiger Aufwand auf Seiten der Antragsteller 

wie auch bei der Bauaufsicht erspart. Im Übrigen sollten Antragsteller so informiert sein, dass 

vollständige und prüffähige Unterlagen eingereicht werden, die eine Rücknahme im Rahmen 

der gesetzlichen Fiktion entbehrlich machen. 

Wir haben bisher von 14 großen kreisangehörigen Kommunen Daten zum Personaleinsatz in 

der Bauberatung erhalten. Die Stadt Siegen hat dafür einen Personalaufwand von 0,73 Vollzeit-

Stellen angegeben. Die absoluten Zahlen verteilen sich wie folgt: 

Vollzeit-Stellen Sachbearbeitung Bauberatung 2020 

  

� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte die gebildeten Kennzahlen zu den Ablehnungen und zurückgenom-

menen Anträgen weiter fortschreiben und analysieren. Die Anzahl erfolgloser Anträge sollte 

möglichst geringgehalten werden.  

4.3.8 Dauer der Genehmigungsverfahren 

� Feststellung 

Durch uneinheitlich und unvollständige Datenerfassungen in der genutzten Software sind 

Gesamt- und Laufzeiten der Genehmigungsverfahren für die Bauaufsicht Siegen nicht ab-

bildbar. Die Nutzung dieser Daten als Indikator für effektive Genehmigungsverfahren ist so 

nicht möglich. Die gesetzliche Berichtspflicht erfordert die durchschnittliche Verfahrensdauer 

zu ermitteln.  

Die Orientierungsgröße für eine durchschnittliche Gesamtlaufzeit in Höhe von zwölf Wochen (= 

84 Kalendertage) sollte eine Kommune ab dem 01. Januar 201938 bei den Bauanträgen nach 

Antragseingang nicht überschreiten. 

 

38 Seit dem 01. Januar 2019 gelten die Regelungen der Landesbauordnung (BauO NRW 2018). 
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Die vorgenannte durchschnittliche Gesamtlaufzeit orientiert sich an der maximalen Dauer der 

einfachen Genehmigungsverfahren, die § 64 Abs. 2 BauO NRW 2018 vorsieht. Als Durch-

schnittswert sollte diese Zielgröße aus Sicht der gpaNRW erreichbar sein. Nach den bisherigen 

Erfahrungen der gpaNRW wird der Durchschnittswert weniger von der Art der Verfahren beein-

flusst, sondern hängt vielmehr von den vorgegebenen Regeln, z. B. zur Beteiligung politischer 

Gremien, des Umgangs mit zu beteiligenden Behörden etc. ab. Die Gesamtlaufzeit wird zusätz-

lich maßgeblich von der Fristsetzung bei der Nachforderung von Unterlagen beeinflusst. Wir 

zählen bei der Erfassung einheitlich für alle Kommunen die Kalendertage (nicht Arbeitstage) 

und bereinigen weder Stopp- noch Ruhezeiten o. ä. Bearbeitungsunterbrechungen.  

Die gpaNRW hat die durchschnittliche Dauer für das einfache und das normale Genehmigungs-

verfahren in jeweils zwei Varianten erhoben: 

÷ Als >Gesamtlaufzeit< ab dem Antragseingang bis zur Erteilung des Genehmigungs- oder 

Ablehnungsbescheides und 

÷ als >Laufzeit< ab dem Zeitpunkt, zu dem der Bauantrag seitens des Antragstellers bzw. 

der Antragstellerin mängelfrei und vollständig der Bauaufsicht vorgelegt wurde bis zur Er-

teilung des Genehmigungs- oder Ablehnungsbescheides. 

Da wir die Dauer der Genehmigungsverfahren bis zur Genehmigung oder Ablehnung betrach-

ten, fließen zurückgenommene Anträge bei der Ermittlung der Durchschnittszeiten nicht mit ein. 

Wie bereits dargestellt, konnte die Bauaufsicht die Werte für die einfachen und normalen Ge-

nehmigungsverfahren nicht ermitteln. So können keine differenzierten Gesamt- und Laufzeiten 

der einzelnen Verfahrensarten ausgewertet werden. Stichprobenartig ermittelte die Stadt im 

Vergleichsjahr 2020 durchschnittliche Gesamtlaufzeiten von 77 Kalendertagen ohne nach den 

einzelnen Verfahrensarten zu differenzieren.  

Die nachfolgenden Auswertungen der anderen Kommunen stellt die gpaNRW daher als Ver-

gleichsgrundlage für zukünftige Auswertungen dar. Weitere Analysen im Zuge der überörtlichen 

Prüfung sind so nur eingeschränkt möglich. Die bisherigen Prüfungsergebnisse zeigen bereits 

einige Optimierungspotenziale auf, die die Genehmigungsverfahren beschleunigen können. 

Diese sollten genutzt werden. Mit der Fortschreibung der in diesem Kapitel gebildeten Kennzah-

len kann die Bauaufsicht Erfolge der zukünftigen Umsetzung bewerten. 
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Gesamtlaufzeit in Kalendertagen von Bauanträgen (einfaches Genehmigungsverfahren) 2020 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 17 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Gesamtlaufzeit in Kalendertagen von Bauanträgen (normales Genehmigungsverfahren) 2020 
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In den interkommunalen Vergleich sind 17 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Mit der Einführung der BauO NRW 2018 wurde erstmalig eine Berichtspflicht der Bauaufsichts-

behörden über die durchschnittliche Verfahrensdauer eingeführt. Somit lässt sich die zukünftige 

Entwicklung anhand dieser Berichte verfolgen. Grundlage der Berichtspflicht ist § 91 Satz 2 und 

3 BauO NRW 2018. 

Danach haben die Bauaufsichtsbehörden der obersten Bauaufsichtsbehörde über die durch-

schnittliche Länge von Baugenehmigungsverfahren jährlich zum 31. Dezember Bericht zu er-

statten. Inhalt, Art, Form und Umfang der Berichtspflicht wird durch eine Rechtsverordnung 

durch die oberste Bauaufsichtsbehörde festgelegt.  

Auch mit Stand von August 2022 gibt es noch keine Vorgaben z. B. seitens des Landes, nach 

welchen Kriterien die durchschnittliche Länge von Baugenehmigungsverfahren zu ermitteln ist. 

Ebenfalls wurde noch keine Rechtsverordnung durch die oberste Bauaufsichtsbehörde verab-

schiedet, die den Inhalt, die Art, die Form und den Umfang der Berichtspflicht festlegt.  

Trotz dieser fehlenden Vorgaben sollte die Bauaufsicht mit automatisierten Mitteln in der Lage 

sein, die Gesamt- und Laufzeiten zu ermitteln, auch um steuerungsrelevante Indikatoren zu er-

halten. 

� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte mit ihrer eingesetzten Fachsoftware in der Lage sein, automatisierte 

Gesamt- und Laufzeiten zu ermitteln. Damit erhält sie die Grundlagen für die gesetzliche Be-

richtspflicht sowie Indikatoren für notwendige Steuerungsmaßnahmen. Sie sollte Vorgaben 

für eine einheitliche Datenerfassung erlassen. Erfolge der genutzten Optimierungspotenziale 

lassen sich an ermittelten Laufzeiten ablesen. 

4.3.9 Transparenz und Steuerung 

� Feststellung 

Die Stadt Siegen hat bisher auf die Bildung von Kennzahlen und Festlegungen von Zielwer-

ten verzichtet. Damit fehlen zum Teil Indikatoren für notwendige Steuerungsmaßnahmen.  

Transparent aufbereitete Informationen und Daten sowie Kontrollmechanismen sind Basis für 

eine gute Steuerung. Dafür sollte eine Kommune Zielwerte definieren, Qualitätsstandards vor-

geben und aussagekräftige Kennzahlen bilden. Diese sollte die Kommune über ein Berichtswe-

sen regelmäßig auswerten und das >Soll< mit dem >Ist< abgleichen.  

Im Rahmen des Interviews wurden Fragen zu Zielvereinbarungen, Qualitätsvorgaben und vor-

handenen Kennzahlen gestellt. 
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Die Stadt Siegen hat für die Bauaufsicht bisher noch keine konkreten Ziele definiert bzw. Kenn-

zahlen gebildet. Bereits bei der Erhebung der Datengrundlagen zur Durchführung der überörtli-

chen Prüfung zeigte sich, dass die Dateneingabe in die Bearbeitungssoftware uneinheitlich er-

folgt und damit Auswertungen und die Bildung von Kennzahlen erschwert bzw. unmöglich sind. 

Dieses ist aber Grundlage dafür, im Rahmen eines Soll-Ist-Vergleiches eine Überprüfung des 

Erreichens der gesetzten Ziele zu ermöglichen. Nur so sind automatisierte Auswertungen mög-

lich, die Fehlentwicklungen frühzeitig aufzeigen, denen mit gegensteuernden Maßnahmen ent-

gegengewirkt werden kann.  

Gerade bei wechselnden Rahmenbedingungen und schwankenden Fallzahlen ist eine bedarfs-

gerechte Personalausstattung nur schwer zu ermitteln. Kennzahlen bilden quantitative und qua-

litative Veränderungen ab und liefern so Hinweise für notwendige Steuerungsmaßnahmen. In-

dem man messbare Ziele festlegt, ist eine kontinuierliche Überprüfung der Sollvorstellung mög-

lich. Als mögliche Kennzahlen kommen die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen in Betracht, 

um qualitätsverbessernde Steuerungsgrundlagen für den Bereich der Bauaufsicht zu entwi-

ckeln: 

Kennzahlart Kennzahlbeispiel  

Fallzahlen 
Anzahl Fälle einfaches Baugenehmigungsverfahren  
Anzahl Fälle normales Baugenehmigungsverfahren 

Bearbeitungszeiten 

Laufzeit einfaches Baugenehmigungsverfahren ab Antragseingang 
Laufzeit normales Baugenehmigungsverfahren ab Antragseingang 
Laufzeit einfaches Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit und Mängelfrei-
heit der Unterlagen 
Laufzeit normales Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit und Mängelfrei-
heit der Unterlagen 

Finanzkennzahlen 
Ergebnis pro Einwohner 
Verhältnis Aufwand Personalkosten zu den Einnahmen 
Grundaufwand je Mitarbeiter (vollzeitverrechnet) 

Wirtschaftlichkeitskennzahlen 
Kostendeckungsgrad 
Aufwandsdeckungsgrad bauaufsichtliche Verfahren in Prozent 

Personal-/Leistungskennzahlen 

Verzeichnete Anträge je Sachbearbeiter 
Fälle je Mitarbeiter (vollzeitverrechnet) 
Fristgerecht erteilte Baugenehmigungen in Prozent 
Fristgemäße Bearbeitung von Bauanträgen in Prozent 

Rechtmäßigkeit des Handelns 
Klagequote insgesamt 
Quote der >verlorenen< Klagen 

� Empfehlung 

Die Stadt Siegen sollte Zielwerte schriftlich definieren und deren Einhaltung mittels Kennzah-

len in Form eines Soll-Ist-Vergleichs überprüfen. Dazu sollte sie mindestens die im Rahmen 

dieser Prüfung verwandten Kennzahlen fortschreiben. Für die automatisierte Auswertung 

sind einheitliche Dateieingaben notwendig.  
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4.4 Anlage: Ergänzende Tabellen  

Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2021 - Bauaufsicht 

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Baugenehmigung 

F1 

Die Bauaufsicht der Stadt Siegen überschreitet bei den Baugenehmigungsver-
fahren häufig die gesetzlich vorgegebenen Fristen. Für Ermessensentschei-
dungen hat sie noch keine eindeutigen und nachvollziehbaren Kriterien erlas-
sen. Sie bildet noch keinen Kostendeckungsgrad ab und verzichtet teilweise 
auf Gebühreneinnahmen. Die Rechtssicherheit könnte durch weitere Doku-
mentationen verbessert werden. 

154 E1.1 

Die Stadt Siegen sollte für die Nachbesserung von Antragsunterlagen an-
gemessene Fristen setzen, die die Genehmigungsverfahren nicht unnötig 
verlängern. Die gesetzlichen Vorgaben der Rücknahmefiktion sind zu be-
achten. 

156 

   E1.2 
Die Stadt Siegen sollte zur Verbesserung der Rechtssicherheit die Inan-
spruchnahme der Verlängerungsmöglichkeit nach § 64 Abs. 2 BauO 
NRW 2018 schriftlich dokumentieren. 

156 

   E1.3 

Die Stadt Siegen sollte die erforderlichen Beteiligungsverfahren gleichzei-
tig durchführen. Sie sollte zu diesem Zweck digitale Unterlagen nutzen. In 
Papier eingehende Anträge sollten zu einem möglichst frühen Zeitpunkt 
eingescannt werden. 

157 

   E1.4 
Die Stadt Siegen sollte für ihre Bauaufsicht einen Kostendeckungsgrad 
ermitteln, der als Indikator für Rahmengebühren nutzbar ist. Ziel sollten 
weitgehend kostendeckende Gebühren sein. 

157 

   E1.5 

Die Stadt Siegen sollte für eine einheitliche und rechtssichere Ausübung 
von Ermessensentscheidungen klare und nachvollziehbare Entschei-
dungsgrundlagen, beispielsweise in Form eines Kriterienkataloges, erstel-
len. 

158 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

F2 

Die Stadt Siegen hat bisher noch keine Checklisten erstellt, um eine rechtssi-
chere und einheitliche Bearbeitung der Genehmigungsverfahren zu fördern. Es 
fehlen zum Teil klare Vorgaben für Verantwortungs- und Entscheidungsbefug-
nisse. Die Abwicklung des Genehmigungsverfahrens mittels der Papierakte 
lässt keine medienbruchfreie Bearbeitung zu. 

158 E2.1 
Die Stadt Siegen sollte für die Bearbeitung der Baugenehmigungsverfah-
ren Checklisten bzw. Arbeitsanleitungen erstellen. Sie sollte diese ideal-
erweise in die eingesetzte Fachsoftware integrieren. 

159 

   E2.2 
Die Stadt Siegen sollte alle Voraussetzungen schaffen, um eine medien-
bruchfreie Bearbeitung der Verfahren zu ermöglichen. Die händische Er-
fassung von Daten in die Fachsoftware sollte zukünftig entbehrlich sein. 

159 

   E2.3 
Die Stadt Siegen sollte nachvollziehbare und eindeutige Regelung über 
Verantwortungsbereiche und Entscheidungsbefugnisse durch eine 
Dienstanweisung oder Organisationsverfügung festlegen. 

159 

F3 

Der abgebildete Prozess des einfachen Baugenehmigungsverfahrens ist durch 
zahlreiche Schnittstellen gekennzeichnet. Mehrstufige und umfangreiche Be-
teiligungsverfahren und zahlreiche Zuständigkeitswechsel erschweren ein be-
schleunigtes Verfahren. Das Vier-Augen-Prinzip wendet die Bauaufsicht nur 
bei Ablehnungen konsequent an. 

160 E3.1 

Die Stadt Siegen sollte die zahlreichen Schnittstellen reduzieren. Beteili-
gungen sollte sie gleichzeitig und digital vornehmen. Einzelne Arbeits-
schritte sollten von der zuständigen Stelle vollständig abgeschlossen wer-
den. Damit lassen sich die zahlreichen Zuständigkeitswechsel verringern. 
Das Vieraugenprinzip sollte die Bauaufsicht konsequent anwenden. Den 
erforderlichen Aufwand kann sie durch dokumentierte Teilergebnisse in 
Checklisten reduzieren. 

164 

   E3.2 

Die Stadt Siegen sollte die Beteiligungen interner Stellen auf das erfor-
derliche Mindestmaß reduzieren. Durch erweiterte Informationsgrundla-
gen für die Bauaufsicht können teilweise zeit- und arbeitsintensive Beteili-
gungsverfahren vermieden werden. 

165 

F4 

Die Stadt Siegen nutzt noch nicht alle digitalen Möglichkeiten ihrer eingesetz-
ten Fachsoftware. Sie beabsichtigt eine vollständige digitale Bearbeitung der 
Genehmigungsanträge mit Unterstützung des Bauportals NRW einzuführen. 
Einheitliche Dateneingaben könnten weitere automatisierte Auswertungen er-
möglichen. Die aktuelle hybride Aktenführung erschwert ein beschleunigtes 
Genehmigungsverfahren. 

165 E4.1 

Die Stadt Siegen sollte ihre vorhandene Software dazu nutzen, die Bear-
beitung der Genehmigungsverfahren vollständig digital durchzuführen 
und zu erfassen. Es sollte möglich sein, Genehmigungsanträge digital an-
zunehmen. Sie sollte die digitalen Möglichkeiten der vorhandenen Soft-
ware ausschöpfen, um die Verfahrensabläufe zu vereinfachen und zu be-
schleunigen. Auf eine hybride Aktenführung sollte verzichtet werden. 

166 

   E4.2 
Die Stadt Siegen sollte Vorgaben für die einheitliche Erfassung von Daten 
erstellen. So sind automatisierte Auswertungen möglich und die Funktio-
nen der Bearbeitungssoftware sind vollumfänglich nutzbar. 

166 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

F5 

Das Fallaufkommen wie auch die Anzahl der erteilten Bescheide ist in der 
Stadt Siegen je Vollzeit-Stelle höher als in den meisten anderen Vergleichs-
kommunen. Dies deutet auf eine hohe Belastung der Bediensteten hin. Mit der 
Nutzung bestehender Optimierungspotenziale könnte die Bauaufsicht die Mit-
arbeiter entlasten. Dieses wird helfen, die eingehenden Anträge zeitnah zu be-
arbeiten und den Anteil unerledigter Fälle zu verringern. 

167 E5.1 

Die Stadt Siegen sollte die Personalkennzahlen weiter fortschreiben. Bei 
einem anhaltenden Trend der Zunahme der unerledigten Fälle sollten ge-
gensteuernde Maßnahmen ergriffen werden. Die in diesem Bericht aufge-
zeigten Möglichkeiten zur Beschleunigung der Verfahren sollten umge-
setzt werden, um die Sachbearbeitung zu entlasten. 

169 

   E5.2 
Die Stadt Siegen sollte auch die Entwicklung der Fallzahlen der förmli-
chen Bauvoranfragen zur Personalbemessung fortschreiben um mögliche 
Fehlentwicklung frühzeitig zu erkennen und entgegenwirken zu können. 

170 

F6 

Die Stadt Siegen hat mit der Einrichtung der Servicestelle Bauberatung gute 
Möglichkeiten geschaffen, sich umfassend rund ums das Thema Bauen zu in-
formieren. Der Schwerpunkt der Beratung betrifft den bauplanungsrechtlichen 
Bereich. Teils wirken die technischen Bediensteten der Bauaufsicht bei der 
Klärung bauordnungsrechtlicher Fragen mit. 

170 E6 
Die Stadt Siegen sollte die gebildeten Kennzahlen zu den Ablehnungen 
und zurückgenommenen Anträgen weiter fortschreiben und analysieren. 
Die Anzahl erfolgloser Anträge sollte möglichst geringgehalten werden. 

173 

F7 

Durch uneinheitlich und unvollständige Datenerfassungen in der genutzten 
Software sind Gesamt- und Laufzeiten der Genehmigungsverfahren für die 
Bauaufsicht Siegen nicht abbildbar. Die Nutzung dieser Daten als Indikator für 
effektive Genehmigungsverfahren ist so nicht möglich. Die gesetzliche Be-
richtspflicht erfordert die durchschnittliche Verfahrensdauer zu ermitteln. 

173 E7 

Die Stadt Siegen sollte mit ihrer eingesetzten Fachsoftware in der Lage 
sein, automatisierte Gesamt- und Laufzeiten zu ermitteln. Damit erhält sie 
die Grundlagen für die gesetzliche Berichtspflicht sowie Indikatoren für 
notwendige Steuerungsmaßnahmen. Sie sollte Vorgaben für eine einheit-
liche Datenerfassung erlassen. Erfolge der genutzten Optimierungspoten-
ziale lassen sich an ermittelten Laufzeiten ablesen. 

176 

F8 
Die Stadt Siegen hat bisher auf die Bildung von Kennzahlen und Festlegungen 
von Zielwerten verzichtet. Damit fehlen zum Teil Indikatoren für notwendige 
Steuerungsmaßnahmen. 

176 E8 

Die Stadt Siegen sollte Zielwerte schriftlich definieren und deren Einhal-
tung mittels Kennzahlen in Form eines Soll-Ist-Vergleichs überprüfen. 
Dazu sollte sie mindestens die im Rahmen dieser Prüfung verwandten 
Kennzahlen fortschreiben. Für die automatisierte Auswertung sind ein-
heitliche Dateieingaben notwendig. 

177 

 




